
Landratsamt Landshut 
         - Betreuungen - 

 
 

 

 
Anforderungsprofil für Berufsbetreuer/innen 

 

Für die Aufnahme einer selbstständigen beruflichen Tätigkeit als Betreuer/in ist eine 

Registrierung notwendig. Hierfür sind gem. §§ 23, 24 BtOG folgende Voraussetzungen zu 

erfüllen: 

 

 Die persönliche Eignung und Zuverlässigkeit 

(durch Vorlage eines Führungszeugnisses gem. § 30 Abs. 5 BZRG sowie 

einer Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis gem. § 882b ZPO 

nachzuweisen) 

 Nachweis der erforderlichen Sachkunde (nach § 4ff BtRegV) 

 Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung (gem. § 10 BtRegV) 

 Es liegen keine Ausschlussgründe gem. § 23 Abs. 2 BtOG vor 

 

Daneben verfügen Sie über 

 praktische Lebens- und Berufserfahrung 

 eine stabile Persönlichkeit und Durchsetzungsvermögen 

 Belastbarkeit und Konfliktfähigkeit 

 Einsatzbereitschaft für das Wohl des Betreuten  

 Freude am Umgang mit Menschen und Akzeptanz von verschiedenen Lebens- sowie 

Verhaltensweisen 

 Bereitschaft zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Betreuungsstellen, dem 

Betreuungsgericht und anderen öffentlichen Institutionen sowie mit 

Berufskollegen/innen 

 eine lösungsorientierte, flexible und organisierte Arbeitsweise 

 Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung im Betreuungswesen 

 

Die Vergütung erfolgt nach §§ 7 ff des Gesetzes über die Vergütung von Vormündern und 

Betreuern (VBVG). 

 

Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt zur Betreuungsstelle auf. Sie erhalten von uns einen 

Antrag auf Registrierung. Diesen senden Sie bitte mit den erforderlichen Unterlagen an die 

Betreuungsstelle des Landkreises Landshut (Veldener Str. 15, 84036 Landshut) als Ihre 

zuständige Stammbehörde. Sofern Sie Ihren Sitz bzw. Wohnsitz im Gebiet der Stadt 

Landshut haben, wenden Sie sich bitte an die Betreuungsstelle der Stadt Landshut.  

Anschließend freuen wir uns, Sie bei einem persönlichen Gespräch kennen zu lernen.  

Eine eventuelle Registrierung befähigt Sie zur beruflichen Übernahme von Betreuungen in 

ganz Deutschland. 

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass eine Registrierung keinen Rechtsanspruch auf einen 

Vorschlag als Berufsbetreuer begründet. 
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